 


„ElektroG gestattet bei Gasentladungslampen keine Selbstentsorgung durch Großkunden"

Rechtsgrundlage:

§ 10 (2) ElektroG - Rücknahmepflicht der Hersteller

Jeder Hersteller ist verpflichtet, für Altgeräte anderer Nutzer als privater Haushalte, die als Neugeräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht werden, ab diesem Zeitpunkt eine zumutbare Möglichkeit zur Rückgabe zu schaffen und die Altgeräte zu entsorgen. Zur Entsorgung von Altgeräten, die nicht aus privaten Haushalten stammen und als Neugeräte vor dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden, ist der Besitzer verpflichtet. Hersteller und Nutzer können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Vereinbarungen treffen. Der Entsorgungspflichtige hat die Altgeräte oder deren Bauteile wiederzuverwenden oder nach § 11 zu behandeln und nach § 12 zu entsorgen sowie die Kosten der Entsorgung zu tragen. 

· Das Gesetz unterscheidet zwischen Altgeräten die vor und solchen die nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden.

· Im so genannten B2B-Geschäft sind für vor dem 13. August 2005 Inverkehr gebrachte Geräte grundsätzlich individuelle Vereinbarungen bzgl. Entsorgung und Kostenverantwortung zwischen Kunden und Hersteller/Vertreiber möglich. So kann der Kunde auch die Entsorgung von Altgeräten selber übernehmen (sog. Selbstentsorgerkonzepte).

Selbstentsorgerkonzepte
· Selbstentsorgerkonzepte müssen die grundsätzlichen Anforderungen gem. ElektroG einhalten:
- Erhöhte Technische Anforderungen aus Anhang III und IV ElektroG
- Gesonderte Zertifizierung gem. § 11 (3) ElektroG
- Berichts- und Nachweispflichten gem. § 12 (3) und 13 ElektroG

· Selbstentsorgerkonzepte sind gem. § 1 (2) TgV und § 1 (3) NachwV von Nachweis- und Transportgenehmigungspflichten nicht befreit.


· Für die nach dem Stichtag in Verkehr gebrachten Geräte sind Selbstentsorgungskonzepte nur zulässig, wenn der Hersteller glaubhaft macht, dass diese ausschließlich gewerblich genutzt werden (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 2 ElektroG).
Selbstentsorgung ist nur für reine B2B-Produkte möglich!
Achtung! Der Begriff B2B-Produkt wird im Sinne ElektroG und EAR-Regelsetzung anders verstanden als sonst gebräuchlich.Zur Abgrenzung B2B und B2C werden produkttypische Eigenschaften, wie z. B. „haushaltsähnlich“, und die Möglichkeit herangezogen, ob ein Produkt "theoretisch" auf dem kommunalen Wertstoffhof abgegeben werden kann. Gasentladungs​lampen werden als haushaltsähnliche Produkte betrachtet und können jederzeit über kommunale Erfassungssysteme entsorgt werden, sie werden daher als sogenannte Dual-Use-Produkte betrachtet und gelten somit als B2C-Produkt. Maßgeblich ist daher nicht die Handelsbeziehung sondern ausschließlich das Produkt.

Gasentladungslampen gelten daher als B2C Produkte i. S. d. ElektroG
(Ausnahme technische Exoten, z. B. aus der Medizintechnik…)

Gasentladungslampen werden als Dual-Use-Produkte generell mit einer 
insolvenzsicheren Garantie gemäß § 6 (3) ElektroG belegt.

Warum ist eine reine B2B-Einstufung für Lampen durch den Kunden nicht möglich?


· B2B Einstufung ist ausschließlich durch den Hersteller mit einer sogenannten Glaubhaftmachung gegenüber EAR möglich. Für einen entsprechenden Nachweis müssten die nachfolgenden ZVEI-Kriterien für B2B-Produkte erfüllt sein:
- Produkttyp kommt in kommunalen Erfassungssystemen nicht vor
- Betriebsgenehmigung notwendig, z. B. nach Telekommunikationsgesetz oder Röntgenverordnung
- Abbau/Ausbau der Altgeräte nur durch Fachpersonal möglich
- Produkte, die aufgrund ihrer Größe, ihres Volumens und/oder Gewichtes nicht im haushaltsähnlichen Gebrauch sind

Die Kriterien für B2B-Produkte werden von Lampen nicht erfüllt!
· Der Kunde, der einen eigenen Entsorgungsweg nutzen möchte, muss eine 100 %-ige Verwertung gegenüber dem Hersteller nachweisen können und eine eventuelle "Diffusion" in kommunale Erfassungssysteme oder in ein von den Herstellen organisiertes Entsorgungssystem ausschließen können. Es dürfen keine Lampen aus Selbstentsorgersystemen auch nur "theoretisch" auf kommunalen Wertstoffhof landen können.

Die hierfür erforderlichen Garantien kann ein Selbstentsorger nicht erbringen.


· Der Kunde kann im Dual-Use-Fall nicht in die gesetzliche Herstellerverpflichtung eintreten!

Fazit:


- Gasentladungslampen sind im Sinne ElektroG als Dual-Use-Produkte   

  anzusehen
- Selbstentsorgung ist bei Dual-Use-Produkten nicht sinnvoll, da die Verantwortung 

  beim Hersteller bleibt
- Deshalb lässt sich mit dem Argument der Selbstentsorgung nicht das Verlangen   

  rechtfertigen, auf die Berechnung von Entsorgungskosten, ausgewiesen oder im 

  Produktpreis eingerechnet, zu verzichten. 
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